
 

Lieferantenkodex 

der Firmen 

BRECO Antriebstechnik Breher GmbH & Co. KG 

und 

BRECO GmbH & Co. Zahnscheiben KG 

 

Präambel 

Dieser Lieferantenkodex definiert die grundlegenden Prinzipien und Anforderungen, die unser Unternehmen 

an seine Lieferanten stellt. Wir verpflichten uns zu verantwortungsbewusstem Handeln und erwarten dasselbe 

von unseren Geschäftspartnern. Ziel dieses Kodexes ist es, eine langfristige, nachhaltige Zusammenarbeit zu 

fördern, die auf Integrität, Fairness und gegenseitigem Respekt basiert. 

 

1. Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften 

Lieferanten müssen alle geltenden nationalen und internationalen Gesetze, Vorschriften und Standards 

einhalten, insbesondere in Bezug auf: 

• Arbeitsrecht 

• Umweltschutz 

• Datenschutz 

• Wettbewerbsrecht 

• Produktsicherheit 

 

2. Arbeits- und Sozialstandards 

2.1 Menschenrechte 

Unsere Lieferanten sind verpflichtet, die Menschenrechte gemäß der Europäischen Menschenrechts-

konvention (EMRK) zu respektieren und zu fördern. Zwangsarbeit, Kinderarbeit und jegliche Form moderner 

Sklaverei sind strengstens untersagt. 

 

2.2 Arbeitsbedingungen 

Lieferanten müssen ihren Beschäftigten sichere und hygienische Arbeitsbedingungen bereitstellen und alle 

relevanten Arbeitsschutzgesetze einhalten. 

  



 

2.3 Gleichbehandlung und Toleranz 

Unsere Lieferanten sind verpflichtet, dem Gleichbehandlungsgrundsatz zu folgen. Der Artikel 3 des 

Grundgesetzes (GG) besagt: 

Abs. 1: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“ 

Abs. 2: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ 

Abs. 3: „Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 

Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder 

bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ 

Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Herkunft, Behinderung, anderer geschützter 

Merkmale und sexueller Identität wird von BRECO nicht toleriert. 

 

2.4 Vergütung und Arbeitszeit 

Die Vergütung der Beschäftigten muss mindestens den gesetzlichen Mindestlohnstandards entsprechen. 

Arbeitszeiten müssen mit den geltenden Gesetzen und Branchenstandards übereinstimmen. 

 

3. Umweltverantwortung 

3.1 Nachhaltige Verwendung von Ressourcen 

Lieferanten sollen Ressourcen wie Energie, Wasser und Rohstoffe effizient und nachhaltig nutzen, sowie die 

Verwendung von nachhaltigen Rohstoffen und den Ausbau der Kreislaufwirtschaft fördern. 

 

3.2 Vermeidung von Umweltverschmutzung 

Lieferanten sind verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um Emissionen, Abfall und Umweltverschmutzung zu 

minimieren und damit zum Erhalt der im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit berührten Ökosysteme beizutragen. 

 

3.3 Einhaltung von Umweltgesetzen 

Alle relevanten Umweltvorschriften und -standards müssen eingehalten werden. 

 

4. Geschäftsethik 

4.1 Geldwäsche- und Korruptionsbekämpfung 

Unseren Lieferanten ist jegliche Form von Geldwäsche, Korruption, Bestechung oder Erpressung untersagt. 

 

 

 

  



 

4.2 Interessenskonflikte 

Lieferanten müssen Interessenskonflikte offenlegen, die die Zusammenarbeit mit unserem Unternehmen 

beeinträchtigen könnten. 

4.3 Vertraulichkeit und Datenschutz 

Geschäftsgeheimnisse und sensible Informationen, über die Lieferanten von BRECO in Kenntnis gesetzt 

wurden, müssen streng vertraulich behandelt werden. Gleiches gilt für personenbezogene Daten von BRECO-

Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Kunden und Dritten, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit zur Kenntnis 

gelangt sind. 

 

4.4 Wettbewerb 

Unsere Lieferanten verpflichten sich zu fairem Wettbewerb und halten sich an kartellrechtliche Vorschriften. 

 

5. Produktsicherheit und Qualität 

Unsere Lieferanten stellen sicher, dass ihre Produkte und Dienstleistungen die vereinbarten Qualitäts- und 

Sicherheitsstandards erfüllen. Fehlerhafte Produkte oder Sicherheitsrisiken sind unverzüglich zu melden. 

 

6. Managementsysteme 

Unsere Lieferanten sollten geeignete Managementsysteme implementieren, um die Einhaltung dieses 

Kodexes zu gewährleisten. Dies können z. B. sein: 

• Regelmäßige Überprüfungen und Audits gem. DIN-EN-ISO 9001:2015 oder 

andere Mechanismen zur Meldung und Behebung von Qualitätsproblemen. 

• Schulungen für Mitarbeiter zu relevanten Themen. 

 

7. Einhaltung und Überwachung 

Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, die Einhaltung dieses Kodexes durch Audits oder andere 

Maßnahmen zu überprüfen. Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen behalten wir uns das Recht 

vor, die Geschäftsbeziehung zu beenden. 

 

8. Bestätigung des Lieferanten 

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten diesen Kodex akzeptieren und die Inhalte in ihren eigenen Lieferketten 

kommunizieren und umsetzen. Die Unterzeichnung dieses Kodexes ist Voraussetzung für eine 

Zusammenarbeit mit dem Haus BRECO. 

Datum: 01.10.2025 


